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§ 11 LMSVG Direktvermarktung
 LMSVG - Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.01.2024

Der Bundesminister für Gesundheit hat nach Anhören der Codexkommission im Einvernehmen mit dem

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft mit Verordnung Hygienevorschriften für

die direkte Abgabe kleiner Mengen von

1. Primärerzeugnissen durch den Erzeuger an den Endverbraucher oder an örtliche Einzelhandelsunternehmen, die

die Erzeugnisse direkt an den Endverbraucher abgeben,

2. Fleisch von Ge ügel und Hasentieren, das/die im landwirtschaftlichen Betrieb geschlachtet worden ist/sind, durch

den Erzeuger an den Endverbraucher oder an örtliche Einzelhandelsunternehmen, die dieses Fleisch direkt an den

Endverbraucher abgeben, und

3. Wild oder Wild eisch durch den Jäger an den Endverbraucher oder an örtliche Einzelhandelsunternehmen zur

direkten Abgabe an den Endverbraucher,

zu erlassen.

In Kraft seit 01.04.2011 bis 31.12.9999
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